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D/34913/2024

Müllabfuhrordnung

Der Gemeinderat der Gemeinde Terfens hat in seiner Sitzung vom 16.12.2024 nach den 
Bestimmungen des Tiroler Abfallwirtschaftsgesetzes, LGBl. Nr. 3/2008, in der Fassung LGBl. Nr. 
34/2023 nachfolgende Verordnung erlassen:

§ 1
Allgemeine Grundsätze

1) Die gesamten im Bereich der Gemeinde anfallenden Siedlungsabfälle sind durch die 
öffentliche Müllabfuhr der Gemeinde Terfens gemäß den nachfolgenden Bestimmungen zu 
entsorgen.

2) Nicht der Entsorgungspflicht unterliegen gefährliche Abfälle, sonstige Abfälle und biologisch 
verwertbare Siedlungsabfälle, die auf einem Grundstück des Inhabers der Abfälle fachgerecht 
kompostiert werden.

3) Wertstoffsammelstellen: Für die kontrollierte Abgabe von Wertstoffen stehen eine 
Wertstoffsammelinsel im Ortsteil Terfens Neu-Terfens, Auweg 8, Bauhofgebäude und eine 
weitere im Ortsteil Vomperbach, südlich der Autobahnbrücke, zur Verfügung. Beide 
Wertstoffsammelinseln werden videoüberwacht.

§ 2
Begriffsbestimmungen

1) Siedlungsabfälle sind Abfälle im Sinne des § 2 Abs. 4 Z 2 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 
(AWG 2002), BGBl. I Nr. 102/2002, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 66/2023. 

2) Restmüll (gemischter Siedlungsabfall) ist jener Siedlungsabfall, der nach der Trennung von 
den getrennt zu sammelnden Siedlungsabfällen und dem Sperrmüll verbleibt. Gemischte 
Siedlungsabfälle gelten auch dann weiterhin als gemischte Siedlungsabfälle, wenn sie einem 
Behandlungsverfahren unterzogen worden sind, das ihre Eigenschaften nicht wesentlich 
verändert hat.
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3) Sperrmüll ist jener Siedlungsabfall, der wegen seiner Größe oder Form nicht in die für die 
Sammlung des Siedlungsabfalls auf den einzelnen Grundstücken bestimmten Müllbehälter 
eingebracht werden kann. 

4) Getrennt zu sammelnde Siedlungsabfälle sind jene Siedlungsabfälle, die nach 
bundesrechtlichen Bestimmungen oder einer Verordnung der Landesregierung getrennt vom 
restlichen Siedlungsabfall zu sammeln sind.

5) Biologisch verwertbare Siedlungsabfälle (Biomüll) sind Garten- und Parkabfälle, 
Nahrungsmittel- und Küchenabfälle aus Haushalten, Büros, Gaststätten, Kantinen, 
Cateringgewerbe und aus dem Einzelhandel sowie vergleichbare Abfälle aus 
Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben.

6) Sonstige Abfälle sind alle dem Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz unterliegenden Abfälle mit 
Ausnahme der Siedlungsabfälle wie betriebliche Produktionsabfälle, Abfälle aus dem 
Bauwesen, Sandfanginhalte, Rückstände aus der Kanalreinigung, Straßenkehricht oder 
Altreifen.

§ 3
Abfuhrbereich

1) Der Abfuhrbereich umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Terfens.

2) Nicht unter die Abholpflicht fallen:

a) biologisch verwertbare Siedlungsabfälle, die auf einem Grundstück des Inhabers der 
Abfälle fachgerecht kompostiert werden;

b) sonstige Abfälle;

c) die getrennt zu sammelnden Siedlungsabfälle, die auf Grund der Müllabfuhrordnung zu 
den 2 Wertstoffsammelstellen oder zum Regionalen Recyclinghof in Pill zu bringen sind;

d) Folgende Grundstücke sind vom Abfuhrbereich ausgenommen:

Sammelstelle Straße und Haus Nr. von – bis 
Gemeindeweg – Kreuzung Haus 
Arnold-Jacki

Weitental Nr. 8, 10, 11, 12, 14, 17

Gemeindeweg – Abzweigung Pircher – 
Wastian - Penz

Moos 1 - 27

Brunnen bei Mühle Oberried Riedstraße 20
Landesstraße – Dorfstraße 5 Dorfstraße 7-9
Landesstraße – Grundstücksgrenze 
Egger Martin

Dorfstraße 16, 18, 20, 22

Landesstraße – Auffahrt Gollner
„Hurmerbauer“

Dorfstraße 17
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Landesstraße – Auffahrt Bauernhof 
Bulacher

Dorfstraße 19

Parkplatz Pfarrkirche St. Juliana Kirchstraße 4
Gemeindeweg – Zufahrtsweg
Eller-Meixner

Spitzarche 4,6,8,10,12

Gemeindeweg – Abzweigung Zuhaus 
Danzl

Umlberg 1,9,10

Gemeindeweg – Einfahrt Roanerbauer Umlberg 64, 65 
Gemeindeweg – Abzweigung 
Feichtnerhof

Schlögelsbach 1, 2

Gemeindeweg – Abzweigung Zufahrt 
Spieltenner/Feiersinger

Schlögelsbach 26, 26a, 27, 28

Gemeindeweg bei Brunnen - 
Puitnerbauer

Eggen 9, 9a, 9b, 10,10a

Gemeindeweg – Abzweigung Haus 
Zecha

Mairbach 1,1a, 2, 3

Gemeindeweg – Mauer bei Eberl Mairbach 4,6,7,8, 8a
Gemeindeweg – Zufahrt Mauracher 
(Sicherungskasten Stadtwerke)

Alte Landstraße 33-41

Diese Ausnahme gilt für Grundstücke, bei denen auf Grund ihrer Lage oder ihrer verkehrs-
technischen Erschließung die Abholung nur mit einem wirtschaftlich nicht vertretbaren 
Aufwand möglich ist.

Die Abfälle sind zu den angeführten Sammelstellen zu bringen.

§ 4
Festlegung der Art und Größe der Müllbehälter

Die Sammlung der Siedlungsabfälle darf nur in den folgenden Behältnissen erfolgen.

Dies sind 

1) Restmüllsäcke für Haushalte und Gewerbebetriebe – 60 Liter mit der Aufschrift „Gemeinde 
Terfens“

2) Für die Sammlung von biologisch verwertbaren Siedlungsabfällen ausgenommen Garten- und 
Parkabfälle (Grün-, Strauch- und Baumschnitt) sind folgende Behältnisse zu verwenden:

In privaten Haushalten (Wohnhäusern bzw. Wohnanlagen) und Gewerbebetrieben, bei denen 
kleinere Mengen von biologisch verwertbaren Siedlungsabfällen anfallen, sind die von der 
Gemeinde Terfens ausgegebenen grünen Behälter mit Deckel und Aufkleber „Bio Abfall 
Terfens“ mit einem Inhalt von 25 Liter zu verwenden, in die „Säcke für biologisch verwertbare 
Siedlungsabfälle“ eingebracht werden müssen.

Für die Bioabfallbehälter gilt die Farbe grün! Der Behälter für die „Säcke für biologisch 
verwertbare Siedlungsabfälle“ mit dem Aufkleber „Bio Abfall Terfens“ wird von der Gemeinde 
Terfens für den Erstbezug entgeltlos zur Verfügung gestellt und geht dabei in das Eigentum 
des Käufers über.

3) Gelber Sack für Kunst-/Verbundstoffverpackungen 110 Liter
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§ 5
Verwendung und Reinigung der Behälter

1) Die aufgestellten Behälter/Säcke sind so zu verwenden, dass die Verschmutzung der Behälter 
und der Aufstellungsorte möglichst hintangehalten wird.

2) Die Ablagerung von Abfällen neben den Behältern/Säcken auch im Falle deren Überfüllung, 
ist untersagt. Ein mechanisches Verdichten ist grundsätzlich untersagt. Im Ausnahmefall ist 
bei der Gemeinde schriftlich anzusuchen.

3) Die Müll- bzw. Bioabfallbehälter sowie Kunststoffverpackung und Verbundstoffsäcke sind am 
Abfuhrtag ausnahmslos bis 06:00 Uhr am Rande der Gemeindestraße so zur Abfuhr 
bereitzustellen, dass 

a) der öffentliche Verkehr und Fußgänger nicht behindert werden

b) für die Hausbewohner und für die Nachbarschaft keine unzumutbare Belästigung 
durch Staub, Geruch oder Lärm erfolgt

c) diese von den Abfallbesitzern ordnungsgemäß benützt werden können

d) die Müllbehälter von den Beauftragten der Müllabfuhr auf kürzestem Wege und unter 
geringstem Zeitverlust abgeholt werden können.

4) Die Reinigung der Müllbehälter hat regelmäßig durch den Grundeigentümer bzw. vom sonst 
hierüber Verfügungsberechtigten zu erfolgen. 

5) Das Einbringen von flüssigen und heißen Abfällen in die Behälter ist untersagt.

§ 6
Festlegung des Systems der Sammlung von Restmüll

1) Festlegung der Mindestmengen: 

a) Für den Restmüll aus Haushalten in Liter pro Jahr:
1 Person  4 Säcke/60 L  = 240 L
2 Personen 6 Säcke/60 L  = 360 L
3 Personen 8 Säcke/60 L  = 480 L
4 und mehr Personen           10 Säcke/60 L  = 600 L

b) Für nicht ständig bewohnte Objekte (Freizeitwohnsitze, Wochenendhäuser): 

Mindestsackvolumen beim Restmüll: 5 Säcke/60 L= 300 L

c) Gewerbebetriebe: 

Für die Entsorgung von Siedlungsabfällen sind 60 Liter Restmüllsäcke zu verwenden. Die 
sonstigen Abfälle sind ausschließlich über befugte Unternehmen zu entsorgen.

1. Für Beherbergungsbetriebe und Privatzimmervermieter:

Je 4 Betten 240 Liter pro Jahr

2. Für Betriebe mit Verabreichung von Speisen und Ausschank (z.B. Restaurants, 
Cafes, Imbissstuben): 
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Je 4 Sitzplätze 240 Liter pro Jahr

3. Für sonstige Gewerbebetriebe: 

Je 4 Arbeitskräfte 240 Liter pro Jahr

2) Die Behälter/Säcke für Restmüll werden wöchentlich am Donnerstag von der öffentlichen 
Müllabfuhr abgeholt. Die Behälter sind bis 06:00 Uhr bereit zu stellen. Falls der Abfuhrtag auf 
einen Feiertag fällt, ist die Restmüllabfuhr meist am darauffolgenden Arbeitstag. Auf den 
Abfuhrkalender der Gemeinde Terfens wird verwiesen.

3) Die Entleerung der Sammelstellen gemäß § 3 Abs. 2 lit. d erfolgt wöchentlich am Donnerstag.

§ 7
Festlegung des Systems der Sammlung von biologisch verwertbaren Siedlungsabfällen

1) Biologisch verwertbare Siedlungsabfälle sind:

a) biologisch verwertbare Siedlungsabfälle aus Gärten und Parkanlagen wie 
Rasenschnitt, Baum- und Strauchschnitt, Laub, Zierpflanzen, Blumen, Fallobst, 
Gemüseabfälle, etc.

b) biologisch verwertbare Siedlungsabfälle aus Haushalten wie Speisereste, verdorbene 
Lebensmittel, Obst- und Gemüsereste, Fisch-, Fleisch- und Wurstreste, Kaffee- und 
Teesud samt Filterpapier, Eierschalen, Schnittblumen, Topfpflanzen (mit Erde), Mist 
und Streu von Kleintieren (Stroh, Holzspäne), etc.

c) biologisch verwertbare Siedlungsabfälle aus Büros, Gaststätten, Großhandel, 
Kantinen, Cateringgewerbe, Einzelhandel und vergleichbare Abfälle aus Nahrungs- 
mittelverarbeitungsbetrieben

d) unbeschichtetes Papier, welches mit Nahrungsmitteln in Berührung steht (z.B. 
Servietten) und zur Sammlung und Verwertung von biologisch verwertbaren 
Siedlungsabfällen geeignet ist (z.B. Bioabfallsäcke aus nachwachsenden Rohstoffen)

2) Nicht biologisch verwertbare Siedlungsabfälle sind:

Verpackungsabfälle (Kunststoff, Glas, Metall), Textilien, Staubsaugerbeutel, Aschen, Windeln, 
Hygieneartikel, Blumentöpfe, künstliche Katzenstreu, Schlachtabfälle, Kadaver, Knochen, etc.

3) Biologisch verwertbare Siedlungsabfälle sind, sofern sie nicht unter die Ausnahme des § 3 
Abs. 2 lit. a (so genannte „Eigenkompostierer“) fallen, gesondert in den Behältnissen 
entsprechend der Festlegungen im § 4 zu sammeln und zu übergeben.

4) So genannte „Eigenkompostierer“ haben bei der Gemeinde Terfens schriftlich mittels des 
Formulars „Erklärung zur Eigenkompostierung und Antrag auf Befreiung von der 
Biomüllentsorgungsgebühr“ einen Antrag zu stellen. Damit verpflichtet sich der 
„Eigenkompostierer“ ganzjährig eine umfassende und ordnungsgemäße Eigenkompostierung 
zu betreiben. Die Genehmigung wird jeweils für 5 Jahre erteilt, nach Ablauf dieser Frist ist 
neuerlich ein Antrag zu stellen.

5) Die Gemeinde Terfens kann Kontrollen über die ordnungsgemäße Kompostierung 
durchführen. Die Eigentümer von Grundstücken bzw. die hierüber Verfügungsberechtigten 
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sind gemäß § 13 Abs. 4 Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz verpflichtet, den Organen der Behörde, 
die zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der in seiner 
Durchführung erlassenen Verordnungen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und das 
Betreten der betroffenen Grundstücke sowie der darauf befindlichen Anlagen zum Zweck 
dieser Überwachung durch die Organe der Behörde zu dulden.

6) Die Genehmigung zur Eigenkompostierung und folglich die Befreiung von der 
Biomüllentsorgungsgebühr wird insbesondere entzogen, wenn die Gemeinde Terfens, bzw. 
die Organe der Behörde:

a) Im Zuge der Überprüfung feststellt, dass unrichtige Angaben getätigt wurden und keine 
umfassende und ordnungsgemäße Eigenkompostierung stattfindet

b) Feststellt, dass Fehlwürfe im Restmüll getätigt wurden

c) Wiederholt unsachgemäße Müllentsorgungen feststellt, bzw. nach Anzeige bei der 
Bezirkshauptmannschaft Schwaz. 

7) Festlegung der Mindestmengen: 

a) Für nicht ständig bewohnte Objekte (Freizeitwohnsitze): 

Ein-Personen-Haushalt pro Jahr.

b) Für Beherbergungsbetriebe und Privatzimmervermieter: 

Ein-Personenhaushalt pro Jahr.

c) Für Betriebe mit Verabreichung von Speisen und Ausschank (z.B. Restaurants, Cafes, 
Imbissstuben): in Biotonnen (120 L) die vom Entsorgungsunternehmen zur Verfügung 
gestellt werden.

d) Für sonstige Gewerbebetriebe: Je 3 Arbeitskräfte ein „Ein-Personen-Haushalt“ pro Jahr für 
biologisch verwertbare Siedlungsabfälle (nur bei Bedarf)

8) Die Behältnisse für biologisch verwertbare Siedlungsabfälle werden wöchentlich am 
Donnerstag von der öffentlichen Müllabfuhr abgeholt. Die Behälter sind bis 06.00 Uhr bereit zu 
stellen. Falls der Abfuhrtag auf einen Feiertag fällt, ist die Biomüllabfuhr meist am 
darauffolgenden Arbeitstag. Auf den Abfuhrkalender der Gemeinde Terfens wird verwiesen.

9) Saisonal anfallende Gartenabfälle wie Baum- und Strauchschnitt, Grünschnitt, Laub, 
Balkonblumen, usw. können bei den Wertstoffsammelstellen der Gemeinde Terfens, der 
Firma Hackgut Lener oder am Regionalen Recyclinghof in Pill ganzjährig kostenlos übergeben 
werden. Christbäume werden von den Mitarbeitern der Gemeinde Terfens nicht abgeholt.

§ 8
Festlegung des Systems der Sammlung von Sperrmüll

1) Der Sperrmüll kann am Regionalen Recyclinghof in Pill, Gewerbegebiet 6136 Pill, abgegeben 
werden.

2) Sperriger Haushaltsschrott und Altholz sind getrennt vom übrigen Sperrmüll abzugeben.
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Zum Sperrmüll gehören u.a.: Teppiche, kaputte Möbel, Matratzen, Sitzmöbel, Kunststoff-
Gartenstühle, Kunststofftische, Schi, Sportgeräte, etc.  
  
Nicht zum Sperrmüll gehören u.a.: Autoreifen, Bauschutt, Metallteile, Holzteile, Problemstoffe, 
usw.

§ 9
Festlegung des Systems der getrennt zu sammelnden Siedlungsabfälle

1) Die Altstoffe und Verpackungen – Glas, Kunststoffe/Verbundstoffe, Papier/Kartonagen, 
Metalle, Elektroaltgeräte, Speisefette und -öle sowie Textilien - dürfen nicht in die nach § 4 
vorgesehenen Behälter für Restmüll und für biologisch verwertbare Siedlungsabfälle 
eingebracht werden, sondern sind der jeweils hierfür eingerichteten eigenen Sammlung zu 
übergeben.

2) Altglas ist in die aufgestellten Depotcontainer bei den Sammelinseln und/oder am 
Recyclinghof in die hierfür vorgesehenen Container getrennt nach Weiß- und Buntglas 
einzubringen.

In die Altglasbehälter dürfen nicht eingebracht werden:

Fensterglas, Spiegelglas, Drahtglas, Windschutzscheiben, Steingutflaschen, Porzellan, Ton, 
Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, etc.

3) Kunststoff- und Verbundstoffverpackungen (Leichtverpackungen) und 
Metallverpackungen:

Kunststoff- und Verbundstoffverpackungen (Leichtverpackungen) und Metallverpackungen 
sind über die bestehende Sammlung ab Haus (gelber Sack) abzugeben.

Zu den Kunststoff- und Verbundstoffverpackungen gehören:

Kunststoffsäcke, Kunststofffolien, Kunststoffbecher, Blisterverpackungen, 
Styroporverpackungen, Verpackungen aus Materialverbund (Kunststoff, Karton, Aluminium), 
Getränkeverbundkartons (z.B. Milchverpackungen), Weißblechdosen (z.B. Konserven), 
Aluminiumverpackungen (z.B. Tierfutter), Aluminiumfolien, Metalltuben, Metalldeckel und -
verschlüsse, etc.

Nicht zu den Kunststoff- und Verbundstoffverpackungen gehören: 

Kunststoffgetränkeflaschen und Getränkedosen, Spielzeug und Haushaltsgeräte aus 
Kunststoff, Gummi, etc.

Die Abholung erfolgt 4-wöchig zu den von der Gemeinde bekannt gegebenen Terminen. Die 
„Gelben Säcke“ sind zu diesen Terminen am Straßenrand zur Abholung bereitzustellen.
Ausgenommen sind die in § 3 Abs. 2 angegeben Grundstücke. Für jene gelten dieselben 
vorgeschriebenen Sammelplätze, wie für den Restmüll und die biologisch verwertbaren 
Siedlungsabfälle.

Hinweis: Für Kunststoffgetränkeflaschen aus PET und Getränkedosen aus Aluminium gilt mit 
01.01.2025 das Einwegpfand (die Rücknahme erfolgt z.B. im Lebensmittelhandel).
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4) Altpapier und Kartonagen sind in die aufgestellten Depotcontainer bei den Sammelinseln 
und/oder am Recyclinghof in die hierfür vorgesehenen Container einzubringen.

Nicht zum Altpapier gehören:

Kohle- und Durchschreibpapier, Milch- und Getränkeverpackungen, Zellophan, 
Kunststofffolien, mit gefährlichen Abfällen und Lebensmittelresten verunreinigtes Papier, 
etc.

5) Haushaltsschrott:

Haushaltsschrott ist getrennt vom übrigen Sperrmüll am Regionalen Recyclinghof in Pill 
abzugeben.

Zum Haushaltsschrott gehören u.a.:

Autofelgen, Maschinenteile, Metallöfen, Fahrräder, Töpfe, Sport- und Spielgeräte mit hohem 
Eisenanteil, etc.

Nicht zum Haushaltsschrott gehören u.a.:

Autowracks, Kühlgeräte, Ölradiatoren, elektrische Haushaltsgeräte etc.

6) Altholz:

Altholz ist getrennt vom übrigen Sperrmüll am Regionalen Recyclinghof in Pill abzugeben.

Zum Altholz gehören u.a.:

Holzmöbel, Spanplatten, Bretter, Holzkisten, Holztüren und –stöcke, Holzfensterrahmen ohne 
Glas, Abbruchholz u.ä.

Nicht zu Altholz gehören u.a.:
Dämmplatten aus Kork, Bahnschweller und ähnlich imprägnierte Hölzer.

7) Elektroaltgeräte – Gerätebatterien – Gasentladungslampen:

Großgeräte (Herde, Waschmaschinen, etc.), Kleingeräte (Radios, CD- und DVD-Player, 
Computer, Haushaltsgeräte, etc.), Bildschirmgeräte (TV- und Computer-Bildschirme, etc.), 
Kühlgeräte (Kühl- und Gefrierschränke, Klimageräte, etc.) und Lampen (Leuchtstofflampen, 
Entladungslampen, Energiesparlampen, LED-Lampen, etc.) sind am Recyclinghof getrennt 
in die jeweils hierfür vorgesehenen Container einzubringen.

8) Speisefette/-öle:

Speisefette und –öle sind in den Austauschbehältern (ÖLI) an den Wertstoffsammelstellen 
(siehe § 1 Abs. 3), abzugeben.

9) Styropor:

Reines und sauberes Styropor ist an den Wertstoffsammelstellen (siehe § 1 Abs. 3) getrennt 
in die jeweils hierfür vorgesehenen Behältnisse einzubringen.
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10) Alttextilien und Schuhe:

Alttextilien und Schuhe sind an den Wertstoffsammelstellen (siehe § 1 Abs. 3), in die jeweils 
hierfür vorgesehenen Container einzubringen. 

Zu den Alttextilien gehören u.a.:

Gebrauchte, aber noch tragbare Erwachsenen- und Kinderbekleidung aller Art, Strickwaren, 
Wolldecken, Haushaltstextilien wie Bettwäsche, Leintücher, Bettbezüge, tragbare Schuhe 
paarweise gebündelt.

Nicht zu den Alttextilien gehören u.a.:

Verschmutzte Kleidung, Stoffreste aller Art, Schneiderabfälle, ölverunreinigte Fetzen 
(Problemstoffsammlung gemäß § 8), Vorhänge, Schischuhe, Schlittschuhe und Inline-Skates, 
Steppdecken, Federbetten, Polster, Matratzen, Lederwaren wie Gürtel, Taschen.

11) Bauschutt rein: 

Bauschutt kann am Regionalen Recyclinghof in Pill in Kleinmengen in die jeweils hierfür 
vorgesehenen Container eingebracht werden.

Mengen über 1 m³ von Umbau- und Abbrucharbeiten sind einem konzessionierten 
Unternehmen zu übergeben. Mengenschwellen gemäß Baurestmassentrennverordnung 
BGBl Nr. 259/1991 sind zu beachten.

Zum Bauschutt gehören u.a.:

Beton- und Ziegelbruch, Fliesen, Dachziegel, Zement, Mörtel, Keramik, Porzellan, Geschirr 
u.ä.

Nicht zum Bauschutt gehören u.a.:

Eternit, Rigips, Heraklit, Zementsäcke, Kübel, Dispersion, Anstriche, Asphalt, asbesthaltige 
Abfälle.

12) Flachglas:

Flachglas kann an der Wertstoffsammelstelle im Ortsteil Terfens Neu-Terfens oder am 
Regionalen Recyclinghof in Pill in Kleinmengen in die jeweils hierfür vorgesehenen Container 
eingebracht werden.

Zum Flachglas gehören u.a.:

Fensterglas, Isolierglas, Spiegelglas, hitzebeständige Gläser, Kochgeschirr.

Nicht zum Flachglas gehören u.a.:

Autoscheiben, Keramik

13) Altfahrzeugreifen:

Diese werden am Regionalen Recyclinghof in Pill mit und ohne Felgen übernommen.
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14) Tierkadaver und Schlachtabfälle:

Tierkadaver und Schlachtabfälle sowie verdorbenes, überlagertes Fleisch aus Tiefkühltruhen, 
sind bei der Firma Daka in Schwaz abzugeben. Für Großkadaver besteht die Möglichkeit 
einer Abhof-Abholung durch ein konzessioniertes Unternehmen.

§ 10
Festlegung des Systems der Sammlung von Problemstoffen

1) Problemstoffe aus Haushalten sind getrennt zu sammeln und können am Regionalen 
Regionalen Recyclinghof in Pill, Gewerbegebiet 6136 Pill, abgegeben werden.

Zu den Problemstoffen gehören u.a.:

Altöle und ölhaltige Abfälle, Farben und Lacke, Medikamente, Körperpflegemittel, 
Pflanzenschutzmittel, Haushaltsreiniger, Lösemittel, Säuren und Laugen, Druckgaspackungen mit 
Restinhalt, Batterien und Leuchtstoffröhren.

Nicht zu den Problemstoffen gehören:

Restentleerte Farb- und Lackdosen, leere Toner und Kartuschen

§ 11

„Regionalen Recyclinghof“ - „Terfens-Card“

1. Für die ganzjährige kontrollierte Abgabe von Sperrmüll und Problemstoffen wurde der 
Regionalen Recyclinghof in Pill des „Abfallwirtschaftsverbandes Unterland“ im Gewerbegebiet 
Pill errichtet. Sperrmüll und Problemstoffe können dort entsprechenden Öffnungszeiten 
abgegeben werden.

2. Für die Abgabe wird eine Zutritts- und Abrechnungskarte mit NFC Funktion („Terfens-Card“) 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf dieser Karte sind die eindeutige Kartennummer und die 
Objektanschrift gespeichert. Es können auch weitere Subkarten zum Preis von € 10,00 im 
Gemeindeamt Terfens erworben werden. Bei Verlust der Karte ist eine sofortige Meldung an 
das Gemeindeamt Terfens zu erstatten, damit diese gesperrt und eine neue Karte ausgestellt 
werden kann. Dafür wird ein Unkostenbeitrag von € 10,00 eingehoben. 

3. Nur mit der „Terfens-Card“ können die vergünstigten Gebühren für die Entsorgung und die 
bargeldlose Abrechnung in Anspruch genommen werden.

4. Die Entsorgungsbeiträge werden zur Verrechnung an die Gemeinde Terfens weitergeleitet 
und bei der darauffolgenden halbjährlichen Abrechnung der Gemeindeabgaben eingehoben.

§ 12
Strafbestimmungen

Zuwiderhandlungen gegen die Müllabfuhrordnung werden gemäß § 20 des Tiroler 
Abfallwirtschaftsgesetzes, LGBl. Nr. 3/2008, in der Fassung LGBl. Nr. 34/2023, bestraft.



f7636086-bf1d-4720-a6bd-9bfbb9b33651.doc   Seite 11

§ 13
In-Kraft-Treten

1) Die Müllabfuhr Verordnung der Gemeinde Terfens tritt mit 01.01.2025 in Kraft.

2) Gleichzeitig tritt die Müllabfuhrordnung vom 14.12.2020 außer Kraft.

Für den Gemeinderat

Bürgermeister Florian Gartlacher 
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